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 Veröffentlicht am 23.10.2023

Norm

ABGB §1311

AHG §1

1. ABGB § 1311 heute

2. ABGB § 1311 gültig ab 01.01.1812

1. AHG § 1 heute

2. AHG § 1 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AHG § 1 gültig von 01.08.1989 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

4. AHG § 1 gültig von 01.02.1949 bis 31.07.1989

Rechtssatz

Wird im Amtshaftungsverfahren ein bloßer Vermögensschaden geltend gemacht, ist dieser nur aufgrund einer

(vorwerfbaren) Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts, der Übertretung eines Schutzgesetzes nach § 1311

ABGB oder eines sittenwidrigen Verhaltens des Schädigers ersatzfähig.Wird im Amtshaftungsverfahren ein bloßer

Vermögensschaden geltend gemacht, ist dieser nur aufgrund einer (vorwerfbaren) Verletzung eines absolut

geschützten Rechtsguts, der Übertretung eines Schutzgesetzes nach Paragraph 1311, ABGB oder eines sittenwidrigen

Verhaltens des Schädigers ersatzfähig.

Anmerkung

schon bisher stRsp (vgl 1 Ob 223/22h, 1 Ob 208/12p ua), bislang wurde aber noch kein Rechtssatz gebildet;
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